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Ein Zeuge ist eine Person, die durch eigenes Erleben (Wahr
nehmungen, Feststellungen, Handlungen) Kenntnisse erworben 
hat, die in einem objektiven Zusammenhang zu einem im einem 

Strafverfahren aufzuklärenden möglicherweise straf recht lieh 
relevanten Geschehen stehen (Tstumstände , Ursache und Be
dingungen, Persönlichkeit des Beschuldigten, Verhalten vor 
und nach der Tat usw.) .

Die Bedeutung des Zeugen für die Beweisführung in einem Straf 
verfahren ergibt sich vor allem daraus , daß er bei einem auf
zuklärenden möglicherweise strafrechtlich relevanten Geschehe 
oder Teilen davon zugegen war oder Handlungen vornahm, die 
objektive Zusammenhänge oder Bezüge zu diesem Geschehen auf
weisen. Ein Zeuge ist außer dem Töter
auf Grund seiner sinnlichen und rationalfe^TErkenntnisfähin- 
keit in der Lage, durch eigenes Erle'̂ ff̂ xrh Zusammenhang mit 
dem strafrechtlich relevanten Geschehen stehende Tatsachen
festzustellen und Erkennt nis^q-*zu gewinnen. Eine Zeuoenaussact Vf 'S
kann daher Inf ormat io noq/1|be$* Einzelheiten , Zusammenhänge und 
Be zu ne vermitteln, d±9̂ ri'Örch sachliche Beweismittel in den
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Umfang und Inhalt ni'ch >■ zu erlangen sind. Auf Grund der an 
seine Person gebundenen Wahrnehmungen und Feststellungen ist 
der Zeuge im Strafverfahren grundsätzlich nicht ersetzbar.

Die Ausschöpfung der Potenzen des Zeugen und der Zeugenver
nehmung erfordert, die im einzelnen Ermittlungsverfahren 
existenten Zeugen zu finden und die für die Beweisführung 
erforderlichen Zeugen auszuwählen. Nur auf dieser Grundlage 
kann die Zeugenvernehmung so gestaltet werden, daß die 
Zeugenaussage beweiskräftig ist. Im folgenden sollen diese 
beiden, die Bedeutung und das Wesen der Zeugenvernehmung 
im Beweisführungsprozeß wesentlich ausmachenden Seiten der 
Nutzung des Beweismittels Zeugenaussage in der Untersuchungs
arbeit des MfS und die sich zur Gewährleistung der Einheit 
von Parteilichkeit, Objektivität, Wissenschaftlichkeit und 
Gesetzlichkeit ergebenden Anforderungen im einzelnen darge
stellt werden .


